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BUNDESGERICHTSHOF 

BESCHLUSS 
 

5 StR 29/24 
 

vom 

26. März 2024 

in der Strafsache 

gegen 

 

 

 

 

 

 

wegen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge u.a. 
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Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat am 26. März  2024 gemäß § 349 

Abs. 2 StPO beschlossen: 

 

Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts 

Bremen vom 11. Juli 2023 wird als unbegründet verworfen, da die 

Nachprüfung des Urteils auf Grund der Revisionsrechtfertigung kei-

nen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben hat. 

Der Beschwerdeführer hat die Kosten des Rechtsmittels zu tragen. 

 

Ergänzend bemerkt der Senat:  

Die Verfahrensrüge, mit der die Revision die Verwertung der Encrochatdaten be-

anstandet hat, ist auch deshalb unzulässig (§ 344 Abs. 2 Satz 2 StPO), weil der 

Beschwerdeführer die von der Staatsanwaltschaft in ihrer sachdienlichen Gegen-

erklärung (§ 347 Abs. 1 Satz 3 StPO) aufgeführten Unterlagen wie etwa die 

Selbstleseanordnung vom 7. März 2023, die Protokollierung des Abschlusses der 

Selbstlesung sowie die eingeführten Urkunden zur Übermittlung, Entgegen-

nahme und Weiterbearbeitung der Encrochatdaten durch die deutschen Ermitt-

lungsbehörden nicht mitgeteilt hat.  

Cirener        Gericke       Mosbacher 

      Köhler        Werner 

Vorinstanz: 

Landgericht Bremen, 11.07.2023 - 5 KLs 350 Js 19200/21 (23/22) 


